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Vorbemerkung

Das deutsche Schulsystem ist weiterhin sozial 
ungerecht, weit von der Umsetzung von Inklu-
sion entfernt und vermag es nicht, die Leis-
tungen von Kindern und jungen Menschen 
in der Breite zu verbessern. Die einseitige 
Ausrichtung an standardisierten, messbaren 
Leistungsanforderungen und  -überprüfungen 
bestimmt die Unterrichts- und Schulentwick-
lung, verschärft die sozial selektiv wirkende 
Leistungsauslese in unterschiedlich bewer-
tete Schulformen und setzt Schüler*innen, 
Lehrer*innen und Eltern massiv unter Druck. 
Allein durch die gymnasiale Auslese, durch 
den Erhalt – und mancherorts sogar Ausbau 
– des Förderschulsystems sowie die unglei-
chen schulformspezifischen Rahmenbedin-
gungen wird die menschenrechtliche Ver-
pflichtung zur Transformation des bestehen-
den selektiven in ein inklusives Schulsystem 
unterlaufen. 

Deshalb befasst sich dieses Heft gezielt mit 
der privilegierten Rolle, die die Politik dem 
Gymnasium gegenüber allen anderen Schul-
formen einräumt. „Die deutsche Schulland-
schaft ist tief gespalten“, konstatiert Marcel 
Helbig in seinem Beitrag und skizziert dies 
anhand der vergleichsweise günstigeren Rah-
menbedingungen für Gymnasien und einer 
„Leistungsauslese“, die dazu führt, dass gesell-
schaftliche Herausforderungen – wie etwa die 

gleichberechtigte Bildung für Schüler*innen 
mit Migrationsgeschichte und Fluchterfah-
rungen, für Schüler*innen aus unterprivile-
gierten Verhältnissen und für Schüler*innen 
mit Einschränkungen – überwiegend an den 
nicht-gymnasialen Schulformen bewältigt 
werden müssen.

Das Bündnis „Eine für alle – Die inklusive 
Schule für die Demokratie“ setzt sich seit vie-
len Jahren für die notwendige Schulstruktur-
reform und damit die Realisierung der offizi-
ell proklamierten Bildungsgerechtigkeit für 
alle Kinder und Jugendlichen ein. „Bildungs-
wende“ ist zum Schlagwort einer bundeswei-
ten Bewegung geworden, die gegen die vielen 
Mängel unseres Schulwesens demonstriert. 
Bildungswende bedeutet auch grundlegende 
Strukturreform, Wende zu einem inklusiven 
Schulsystem ohne Auslese und hierarchisch 
organisierte Schulformen. Marcel Helbig lie-
fert gute Argumente und Begründungen für 
diese notwendige Transformation und eine 
(neue) Schulstrukturdebatte, die nicht allein 
die Einzelschule, sondern das System in den 
Fokus nimmt. 
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Prof. Dr. Marcel Helbig ist Arbeitsbereichs-
leiter für Strukturen und Systeme am Leib-
niz Institut für Bildungsverläufe in Bamberg.

2015 und 2020 hatte er eine gemeinsame 
Sonderprofessur für Bildung und soziale 
Ungleichheit an der Universität Erfurt und 
dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial- 
forschung. 

In seiner Forschung beschäftigt er sich mit 
sozialen Ungleichheiten im Bildungsverlauf, 
kleinräumigen soziostrukturellen Ungleich-
heiten in den deutschen Städten und der 
Schulpolitik in den deutschen Bundeslän-
dern.

Marcel Helbig

Wenn die am wenigsten Begünstigten  
                      die größten Nachteile haben

Zusammenfassung

Das deutsche Schulsystem steht vor großen 
strukturellen Herausforderungen, die sich in 
den kommenden Jahren absehbar noch ver-
schärfen werden. Hierzu gehören die von 
der UN-Behindertenrechtskonvention gefor-
derte Inklusion von Kindern mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf, die Integration 
einer hohen Zahl zugewanderter Kinder (mit 
und ohne Fluchthintergrund) sowie ein stark 
ausgeprägter Lehrkräftemangel. Aufgrund der 
strukturellen Verfasstheit des Schulsystems 
treffen diese Herausforderungen jedoch 
Grundschulen und nicht-gymnasiale Sekun-
darschulen weit stärker als die ohnehin schon 
unter günstigeren Bedingungen arbeitenden 
Gymnasien. Dem Leitbild von Bildungsgerech-
tigkeit, bei dem den am wenigsten Begüns-
tigten durch ein Bildungssystem die größ-
ten Vorteile geboten werden, läuft diese Ent-
wicklung zuwider. Daher erscheint eine neue 
Schulstrukturdebatte unumgänglich.

Warum unser Schulsystem strukturell ungerechter wird

Einleitung1 

Spätestens seit dem Hamburger Volksent-
scheid von 2010, der die von allen Frakti-
onen der Hamburgischen Bürgerschaft ein-
hellig beschlossene sechsjährige Grundschule 
zu Fall brachte, wird die „Schulstrukturfrage“ 
politisch nicht mehr gestellt. Eine Reform der 
Schulstruktur, die auch das Gymnasium mit 
einbezieht, so die weit über Hamburg hinaus-
reichende Lehre, ist zum Scheitern verur-
teilt. Die Einführung von integrierten Sekun-
darschulformen neben oder anstelle von 
Haupt- und Realschulen scheint einstwei-
len die Grenze des schulpolitisch Möglichen 
zu markieren (siehe Edelstein 2023) und in 
nicht wenigen Bundesländern haben sich die 
politischen Parteien sogar explizit auf einen 
Schulfrieden geeinigt, der die bestehende 
Schulformgliederung festschreibt. 

Seither ist der Schulreformdiskurs von 
Begriffen wie Schulentwicklung, Unter-
richtsentwicklung, Professionalisierung u.Ä. 
bestimmt und mithin der Fokus von der 
System- auf die Einzelschulebene verlagert 
worden. Lehrperson und Unterricht, so das 
reformpolitische Mantra, sind die entschei-
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denden Einflussgrößen für erfolgreiches Ler-
nen von Schüler*innen. Dies aber verstellt den 
Blick auf strukturelle Ungleichheiten, die sich 
im letzten Jahrzehnt zwischen den Gymna-
sien und den anderen Schulformen aufgetan 
haben. Der vorliegende Beitrag verdeutlicht 
diese Ungleichheiten und ihre Implikationen 
an drei der drängendsten Herausforderungen 
des Schulsystems: In welchem Ausmaß müs-
sen Gymnasien und nicht-gymnasiale Schul-
formen die Inklusion von Kindern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf (SPF) bewerk-
stelligen? Wie stark sind die Schulen von der 
Neuzuwanderung von Migrant*innen (vor 
allem von Geflüchteten) betroffen? Wie stark 
haben die Schulen mit dem allgegenwärtigen 
Lehrkräftemangel zu kämpfen? 
.........................................................................................................

1 Dieser Artikel basiert in großen Teilen auf Helbig 2023 aus Die 
Deutsche Schule.

Inklusion 

Mit der Ratifizierung der UN-Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK) hat sich Deutsch-
land 2009 dazu verpflichtet, Kinder mit son-
derpädagogischem Förderbedarf (SPF) inklu-
siv zu beschulen. Diese Verpflichtung wird je 
nach Bundesland unterschiedlich umgesetzt 
(z.B. Steinmetz et al. 2021). In Abbildung 1 
zeigt sich, dass der Anteil von inklusiv beschul-
ten Schüler*innen mit SPF von 2000 bis 2023 
stark gestiegen ist. Die Entwicklung unter-
scheidet sich aber sehr stark nach den einzel-
nen Bildungsbereichen. Während an Grund-
schulen der Anteil dieser Schüler*innen von 
1,1 auf 3,1 Prozent anstieg, stieg deren Anteil 
an den nicht-gymnasialen Schulformen von 
0,4 auf 5,3 Prozent. Auf den Gymnasien spielt 
Inklusion 2023 zwar auch eine etwas größere 
Rolle als noch im Jahr 2000, der Anstieg ist von 
0,03 auf 0,4 Prozent vergleichsweise marginal. 
Die nicht-gymnasialen Schulformen und in 
abgeschwächter Form die Grundschulen tra-
gen die Hauptverantwortung für die Inklusion. 
Dies zeigt sich umso deutlicher in den Bundes-
ländern, die die Inklusion stärker vorangetrie-
ben haben. So liegt der Anteil von beeinträch-
tigten Schüler*innen an nicht-gymnasialen 
Schulformen bei rund acht Prozent in Ham-
burg und Schleswig-Holstein, bei rund neun 
Prozent in Berlin und Niedersachsen und fast 

12 Prozent in Bremen. Im Gegensatz dazu liegt 
dieser Anteil in Bayern, Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz bei rund drei Prozent. 
An den Gymnasien liegt der höchste Wert für 
Schüler*innen mit SPF in Bremen bei einem 
Prozent (Helbig 2023).

Überraschend sind die Schulformun-
terschiede natürlich nicht. Da Gymnasien 
nur von Schüler*innen besucht werden sol-
len, die den Leistungsanforderungen dieser 
Schulform genügen, werden Schüler*innen 
mit SPF hier nur sehr bedingt aufgenom-
men. Das „meritokratische Prinzip“, an dem 
sich der Übergang in die Sekundarstufe aus-
richtet, führt so unweigerlich dazu, dass den 

Gymnasien viel seltener Inklusionsaufgaben 
zukommen, sind doch in Deutschland 53 Pro-
zent der Schüler*innen mit SPF in den Förder-
schwerpunkten Lernen oder geistige Entwick-
lung verortet. Der Anteil dieser Gruppe an 
allen Kindern mit SPF an Gymnasien beträgt 
demgegenüber nur 14 Prozent. Entspre-
chend sind Grundschulen und vor allem die 
nicht-gymnasialen Sekundarschulen deutlich 
stärker gefordert, Inklusion umzusetzen. Das 
Lehrpersonal an diesen Schulen dürfte daher 
in der täglichen pädagogischen Arbeit weit 
häufiger mit der Wahrnehmung konfrontiert 
sein, dass die personellen und sächlichen 
Ressourcen hierfür nicht ausreichen.

Quelle: StBa (2025), eigene Berechnungen. Anmerkung: freie Waldorfschulen wurden nicht mit in die  
Berechnungen einbezogen.

 

Anteil von Kindern  
mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf 
nach Schulformen  
zwischen 2000  
und 2023
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Migration

Eine weitere große Herausforderung für das 
deutsche Schulsystem ist die Einwanderung 
von Schüler*innen – insbesondere jener mit 
Fluchthintergrund. Dabei kommt dem Schul-
system für die Integration dieser Kinder eine 
herausragende Bedeutung zu. Im Schuljahr 
2023 hatten 16,3 Prozent der Grundschü-
ler*innen keine deutsche Staatsangehörig-
keit.2 Auf den nicht-gymnasialen Schulen traf 
dies sogar auf 19,6 Prozent der Schülerschaft 
zu. Auf den Gymnasien (nur Sekundarstufe I) 
lag der Anteil von Schüler*innen hingegen nur 
bei 8,9 Prozent (StBa 2024, eigene Berech-
nungen). Besonders zwischen 2014 und 2017 
zeigte sich darüber hinaus, dass der Anteil von 
Schüler*innen mit nicht-deutscher Staatsan-
gehörigkeit an Grundschulen und nicht-gym-
nasialen Schulformen deutlich stärker anstieg 
als an Gymnasien (Helbig 2023). Dies weist 
darauf hin, dass die beiden erstgenannten 
Schulformen einen deutlich höheren Anteil 
geflüchteter Kinder neu aufnahmen, die in 
diesem Zeitraum nach Deutschland kamen. 
Dies zeigt sich auch bei der aktuellen Vertei-
lung der Schüler*innen auf die unterschied-
lichen Schulformen, wenn man nach dem 
Herkunftsland unterscheidet (Abbildung 2). 
Besonders Schüler*innen aus den Hauptasyl-
herkunftsländern befinden sich überpropor-

tional auf Grundschulen und nicht-gymnasi-
alen Schulformen. Ihr Anteil ist hier 3- bis 3,6 
mal so hoch wie auf den Gymnasien. Auch 
ukrainische Kinder befinden sich seltener auf 
dem Gymnasium als auf den anderen beiden 
Schultypen. Der Unterschied zwischen den 
Schulformen ist aber deutlich geringer als bei 
anderen Staatengruppen. 

Auch in diesem Fall sind die Befunde kei-
neswegs überraschend, dass neu zugewan-
derte Kinder zunächst an nicht-gymnasialen 
Schulen beschult werden. Gerade die neu 
zugewanderten Kinder und Jugendlichen, so 
der Diskurs, müssen erst einmal die deutsche 
Sprache erlernen, um für den Schulbesuch an 
einem Gymnasium in Betracht zu kommen. 
Dass gerade diejenigen Schüler*innen, die 
selbst nach Deutschland zugewandert sind, 
besonders häufig niedrige Kompetenzen auf-
weisen, hat der jüngste IQB-Bildungstrend 
für Grundschüler*innen gezeigt (Stanat et al. 
2022). So hatten Viertklässler*innen mit eige-
nem Zuwanderungshintergrund (1. Genera-
tion) 2021 einen beträchtlichen Rückstand zu 
jenen ohne Zuwanderungshintergrund – im 
Lesen (103 Punkte), im Zuhören (146 Punkte), 
in Orthografie (76 Punkte) und in Mathematik 
(87 Punkte). Darüber hinaus haben sich die 
Leistungen der neu zugewanderten Schüler 
*innen in allen Domänen außer Orthografie 

seit 2016 ungünstiger entwickelt als jene von 
Kindern der 2. Generation (beide Eltern im 
Ausland geboren) oder Kindern ohne Migra-
tionshintergrund (ebd. S. 190). Entsprechend 
ist auch nicht zu erwarten, dass in Zukunft 
mehr Kinder aus Einwandererfamilien auf 
den Gymnasien lernen werden, da ihre Kom-
petenzen weit hinter den beiden Vergleichs-
gruppen zurückliegen.

Quelle: StBa 2024, eigene Berechnungen. 
Anmerkung: Asylherkunftsländer nach der Definition der Bundesagentur für Arbeit umfassen folgende Länder: 
Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Syrien und Somalia. 

Anteil von Schülern  
und Schülerinnen  
nicht deutscher Staats-
angehörigkeit nach  
Schulformen und  
Staatengruppen 
2023/2024

.........................................................................................................

2 In der Schulstatistik des statistischen Bundesamts finden sich 
keine Angaben zu Schüler*innen mit Migrationshintergrund, des-
halb kann hier nur auf den Anteil von Kindern nicht deutscher 
Staatsangehörigkeit zurückgegriffen werden. Darüber hinaus fin-
den sich unter den Kindern mit nicht deutscher Staatsangehö-
rigkeit im Vergleich zu Schüler*innen mit Migrationshintergrund 
überproportional Schüler*innen, die unterdurchschnittlich lange in 
Deutschland sind, überdurchschnittlich Sprachprobleme aufweisen 
und überproportional als Geflüchtete nach Deutschland gekom-
men sind.



10 11

Lehrkräftemangel

Die aktuell vielleicht am meisten diskutierte 
Herausforderung des deutschen Schulsys- 
tems ist die Versorgung mit Lehrkräften. Vor 
allem in den ostdeutschen Bundesländern 
ist die Bedarfslücke besonders groß, wie 
der Anteil neu eingestellter Seiteneinstei-
ger*innen erkennen lässt3.  Über die letzten 
fünf Jahre hinweg lag der Anteil von Lehrkräf-
ten, die als Seiteneinsteiger neu eingestellt 
wurden, in Thüringen im Durchschnitt bei 
12,1, in Mecklenburg-Vorpommern bei 28,7, 
in Sachsen bei 29,6, in Berlin bei 30,1, in Sach-
sen-Anhalt bei 32,1 und in Brandenburg bei 
33,4 Prozent (KMK 2021). Hinzu kommt, dass 
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 
und Sachsen-Anhalt ein beträchtlicher Anteil 
der Seiteneinsteiger*innen kein Masterni-
veau aufweist (ebd.). Und so unterrichten 
in den neuen Bundesländern mittlerweile 
15 (Thüringen) und 24 (Brandenburg) Pro-
zent aller Lehrkräfte ohne eine (anerkannte) 
Lehramtsprüfung. Bei den Lehrkräften unter 
45 Jahren beträgt ihr Anteil sogar 27 (Thürin-
gen) bis 45 Prozent (Brandenburg) (StBa 2024, 
eigene Berechnungen). Die hohen Anteile von 
Seiteneinsteiger*innen sind ein Symptom des 
Lehrkräftemangels, für den es aber keine bun-
desweit vergleichbare Statistik gibt. Auch wird 
die Statistik der Seiteneinsteiger*innen durch 

die KMK und der Anteil der Lehrkräfte ohne 
eine (anerkannte) Lehramtsprüfung vom Sta-
tistischen Bundesamt nicht nach Schulformen 
getrennt aufgeschlüsselt. Will man wissen, 
wie sich z. B. Seiteneinsteiger*innen auf die 
Schulformen verteilen oder inwieweit die 
Unterrichtsabdeckung schulformspezifisch 
gewährleistet ist, so ist man größtenteils auf 
parlamentarische Anfragen, Sonderauswer-
tungen oder Bildungsberichte der Bildungs-
verwaltungen angewiesen. 

Aus den Ergebnissen einiger parlamen-
tarischer Anfragen (Tabelle 1) wird sehr deut-
lich, dass die Abdeckung mit grundstän-
dig ausgebildeten Lehrkräften (Berlin und 
Brandenburg), die Unterrichtsabdeckung 
(Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen) und die Besetzung offener Stel-
len (Niedersachsen) sich zwischen den Schul-
formen unterscheidet. Stets sind die Gymna-
sien am wenigsten betroffen. Hier finden sich 
die wenigsten Quereinsteiger*innen (Berlin) 
und die meisten grundständig ausgebildeten 
Lehrkräfte (Brandenburg). In Niedersachsen 
konnten für das Schuljahr 2022/23 an Gym-
nasien fast alle Stellen besetzt werden, an 
Haupt-, Realschulen und Oberschulen nicht 
einmal 70 Prozent. Zudem ist die Unterrichts-
abdeckung an Gymnasien im Schularten-
vergleich in Baden-Württemberg, Sachsen- 
Anhalt und Thüringen am günstigsten.

..........................................................

3 Dies ist explizit keine Positionierung 
bezüglich der Unterrichtsqualität von 
Quer- und Seiteneinsteiger*innen. 
Der Anteil neu eingestellter Seitenein-
steiger*innen wird hier einzig heran-
gezogen, um Lücken in der Lehrkräfte-
abdeckung sichtbar zu machen. Denn 
die Bundesländer öffnen sich im  
Allgemeinen erst dann für Seitenein-
steiger *innen, wenn der Lehrkräfte- 
bedarf über die reguläre Lehrkräfte- 
ausbildung nicht mehr befriedigt  
werden kann. 

Anmerkungen: 
1. Die Quereinsteiger*innen in Berlin werden 
nach Abschluss ihrer Weiterqualifizierung aller-
dings nicht mehr als solche gezählt. Somit bezie-
hen sich die Berliner Zahlen vor allem auf Quer-
einsteiger*innen, die ihre Weiterqualifizierung 
noch nicht abgeschlossen haben.

2. Mit „Unterrichtsabdeckung“ sind nicht nur die 
reine Abdeckung von Schulstunden nach der Stun-
dentafel gemeint, sondern auch sonstige Zuwei-
sungen z. B. für zusätzliche strukturelle Unterstüt-
zung oder Zuweisungen für sonderpädagogische 
Unterstützung (für Berlin siehe SenBJF 2022b). 

Berlin  
(SenBJF 
2022a)

Brandenburg  
(Landtag  
Brdbg. 2022)

Niedersachsen  
Landtag  
N. 2022)

Baden- 
Württemberg 
(Landtag  
BW 2022)

Thüringen 
(Landtag  
Th. 2022)

Sachsen-Anhalt 
(Landtag  
S-H 2022)

Anteil  
Quereinstei- 
ger *innen1

Anteil  
grundständig  
ausgebildeter  
Lehrkräfte

Besetzung  
ausgschrie-
bener Stellen 
2022/23

Unterichts- 
abdeckung 
(insges.)2 , 3

Unterichts- 
abdeckung 
(insges.)2

Unterichts- 
abdeckung 
(insges.)2 

Grundschule  

Schulen mit  
mehreren  
Bildungsgängen

Realschule

Gesamtschule/
Gemeinschafts-
schule 
(Berlin 1 – 13)

Gymnasium

11,1 

3,0

80,2

----

95,6

887,2

----

----

---- 77

73

66

565

79

90 105 104 97,9

91,3

88,9

96,1

---- ----

98,7

90,6

96,4

99,8

98,8

101,24

Eine Unterrichtsabdeckung von unter 100 Pro-
zent heißt also nicht, dass zu wenige Lehrkräfte 
für die Abdeckung des Unterrichts vorhanden 
sind. Dennoch scheint eine Unterrichtsabde-
ckung von 100 Prozent eine sinnvolle Größe, 
um zu messen, ob eine Schule ihren pädago-
gischen „Pflichten“ gerecht werden kann. 

3. Betrachtet man hier zudem die Abdeckung 
seit 2016/17, dann zeigt sich in allen Schular-
ten außer dem Gymnasium eine abnehmende 
Unterrichtsabdeckung (ebd. S.44ff.).

Lehrkräftemangel anhand 
verschiedener Indikatoren 
in sechs Bundesländern
(in Prozentzahlen)

4. Zu den Grundschulen in Baden-Württemberg 
wurden auch die Werkrealschulen und Haupt-
schulen gerechnet.

5. Zu den Realschulen in Niedersachsen: In der 
parlamentarischen Anfrage wurde ohne wei-
tere Erläuterung die Abkürzung HRS angege-
ben. Ich gehe davon aus, dass damit nur Haupt- 
und Realschulen gemeint sein sollten.
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Die Durchschnittszahlen in Thüringen 
und Sachsen-Anhalt verhüllen allerdings, dass 
die Situation an einigen Schulen mitunter pre-
kär ist. Betrachtet man nicht die Durchschnitts-
zahlen, sondern wie viele Schulen keine hun-
dertprozentige Unterrichtsabdeckung errei-
chen, trifft dies in Thüringen auf 80,4 Prozent 
aller Regelschulen und gut 58 Prozent aller 
Grund- und Gesamtschulen, aber nur 37 Pro-
zent der Gymnasien zu. Nimmt man nur die 
Schulen in den Blick, die eine Unterrichtsab-
deckung von weniger als 80 Prozent aufwei-
sen, gilt dies für 15,6 Prozent der Regelschu-
len, 13,1 Prozent der Grundschulen und 5,6 
Prozent der Gesamt- und Gemeinschafts-
schulen, aber für kein einziges Gymnasium in 
Thüringen (Thüringer Landtag, 2022) (eigene 
Berechnungen).4  Ein ähnliches Bild zeigt sich 
in Sachsen-Anhalt. Betrachtet man den Anteil 
der Schulen, die keine hundertprozentige 
Unterrichtsabdeckung aufweisen, ist dies an 
59 Prozent der Gymnasien der Fall, an Grund-
schulen hingegen bei 67 Prozent, an Gemein-
schafts- und Sekundarschulen bei jeweils 95 
Prozent der entsprechenden Schulen. Eine 
Unterrichtsabdeckung von unter 80 Prozent 
findet sich an keinem Gymnasium, aber an 
3,5 Prozent der Grundschulen, an 10 Prozent 
der Gemeinschaftsschulen und an 12 Pro-
zent aller Sekundarschulen (Landtag Sachsen- 
Anhalt 2022, S. 16).

In einigen westdeutschen Bundeslän-  
dern sind der Lehrkräftemangel bzw. der 
Anstieg des Anteils von Seiteneinsteiger 
*innen sowie schulformspezifische Unter-
schiede (noch) nicht zu beobachten, wie z.B. 
aus zwei parlamentarischen Anfragen aus 
Hamburg und Hessen hervorgeht (Hamburger 
Bürgerschaft 2019; Hessischer Landtag 2018). 
Eine parlamentarische Anfrage aus Rhein-
land-Pfalz weist für das Schuljahr 2019/20 
zudem keine auffälligen Unterschiede bei der 
Unterrichtsversorgung zwischen den Schul-
formen auf (Bildungsministerium Rhein-
land-Pfalz 2020, S. 2). Das bayerische Kultus-
ministerium hielt 2020 in der Antwort auf eine 
parlamentarische Anfrage lediglich fest, dass 
staatliche Schulen grundsätzlich auskömmlich 
versorgt würden (Bayerischer Landtag 2020, 
S. 3). Da auch in Bayern 10 Prozent der unter 
45-jährigen Lehrkräfte keine anerkannte Lehr-
amtsprüfung aufweisen, lässt zumindest ver-
muten, dass auch Bayern mittlerweile Pro-
bleme bei der Lehrkräfterekrutierung hat.

Zusammenfassend zeigen die vorlie-
genden Anfragen, dass der Lehrkräfteman-
gel die Länder (noch) unterschiedlich stark 
betrifft. Wenn jedoch eine Mangelsitua-
tion entsteht, dann – so zeigt sich in den ost-
deutschen Bundesländern – scheint dies die 
nicht-gymnasialen Sekundarschulen und 
Grundschulen besonders zu betreffen.

.........................................................................................................

4 Auch bei einer Grenze von unter 90 Prozent Unterrichtsab- 
deckung findet sich noch kein Gymnasium, auf das dies zutreffen 
würde.

Der Lehrermangel wird sich indes in den 
nächsten Jahren wohl deutlich verschärfen. 
Orientiert man sich an den Berechnungen von 
Klemm (2022), werden bis 2030 nur 78 Pro-
zent des Lehrkräftebedarfs durch Neueinstel-
lungen von Lehramtsstudierenden gedeckt 
werden können. Geht man wie Klemm davon 
aus, dass durch den Rechtsanspruch auf einen 
Ganztagsplatz, den Unterricht in inklusiv arbei-
tenden Schulen und zusätzliche Unterstüt-
zung für Schulen in herausfordernden Lagen 
weitere Lehrkräfte benötigt werden, sinkt die 
Quote der Neueinstellungen über vorhan-
dene Lehramtsstudierende auf 65 Prozent. 
Die zusätzlichen Bedarfe betreffen dabei weit 
überwiegend die nicht-gymnasialen Schulen.

Aber auch ohne die genannten Zusatz-
bedarfe werden sich die schulformspezi-
fischen Unterschiede bei der Lehrkräftever-
sorgung weiter verstärken. So zeigt Rackles 
(2020, S.25), dass bezogen auf die Lehrkräf-
tebedarfe im Jahr 2024 deutlich mehr Studie-
rende 2019 eine gymnasiale Lehrkräfteausbil-
dung begonnen haben, als potenziell benötigt 
werden. Hier ist eher von einer Überversor-
gung auszugehen. Umgekehrt verhält es sich 
bei den nicht-gymnasialen Sekundarschu-
len. Auch die Lehrkräfteprognoserechnung 
für Bayern aus dem Jahr 2022 zeigt ein ähn-
liches Bild: Für die nächsten zehn Jahre wird 

im Allgemeinen von einer Bedarfsdeckung 
an Gymnasien durch die dortigen Lehramts-
studierenden ausgegangen. An den Real-
schulen wird hingegen für diesen Zeitraum 
eine Unterdeckung von teilweise 35 Prozent, 
an Mittelschulen gar von bis zu 65 Prozent 
der erforderlichen Lehrkräfte prognostiziert 
(StMUK 2022). 

Besonders die ostdeutschen Bundes-
länder stehen in den kommenden Jahren vor 
enormen Herausforderungen, denn hier sind 
zwischen 34,2 (Brandenburg) und 42,5 Pro-
zent (Sachsen-Anhalt) aller Lehrkräfte über 
55 Jahre alt (ohne Berlin). In den westdeut-
schen Bundesländern liegt dieser Anteil allein 
in Bayern und Schleswig-Holstein knapp 
über 20 Prozent (StBa 2024, eigene Berech-
nungen). Zudem deuten die wenigen hierzu 
vorliegenden Daten darauf hin, dass eine 
Lehrkräfteunterversorgung in ländlichen 
Regionen besonders ausgeprägt ist (Thürin-
ger Landtag, 2022), weshalb alle ostdeut-
schen Bundesländer mittlerweile finanzi-
elle Anreize für Lehrkräfte und Referendare 
implementiert haben, um Personal für den 
ländlichen Raum zu finden.
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Diskussion

Die sozialen und pädagogischen Herausfor-
derungen, die sich in jüngeren Jahren etwa 
durch die Umsetzung der UN-BRK und die ver- 
stärkte Fluchtmigration gestellt haben, tangie-
ren weit überproportional die nicht-gymnasi-
alen Schulformen. Hinzu kommt, dass auch 
der Lehrkräftemangel diese Schulformen in 
vielen Ländern (wenn auch noch nicht über-
all) deutlich stärker trifft als das Gymnasium. 
Besonders an den nicht-gymnasialen Sekun-
darschulen der ostdeutschen Bundesländer 
ist dieser Befund eindeutig. Hier wurde auf 
den Mangel durch die (Wieder-) Einführung 
der Verbeamtung reagiert, die es über lange 
Zeit nicht gab. Zudem haben immer mehr 
Bundesländer die Gehälter aller Lehrkräfte 
angeglichen, um Schulformunterschiede 
(auch bezüglich Grundschulen und Sekun-
darschulen) auszugleichen. Die Verbeamtung 
war allem Anschein nach ein probates Mit-
tel, um die Abwanderung von Lehrkräften in 
andere Bundesländer zu stoppen – der Anteil 
der Seiteneinsteiger*innen an allen Neuein-
stellungen ging in Sachsen direkt nach der Ein-
führung der Verbeamtung von einem Allzeit-
hoch von 50 Prozent im Jahr 2018 auf 10 Pro-
zent im Jahr 2020 zurück (KMK 2021). 

Ob die Angleichung der Gehälter für 
alle Schulformen am Ende die Arbeit an 
nicht-gymnasialen Schulformen attraktiver 
macht, bleibt jedoch fraglich, denn die struk-
turellen Mehrbelastungen bleiben bestehen. 
Inklusion, Integration und ein höherer Anteil 
von Schüler*innen aus sozialen Randlagen 
machen die Arbeit an diesen Schulen heraus-
fordernder. Der schon bestehende Lehrkräf-
temangel kann das Problem an diesen Schu-
len zudem noch verschärfen, da Personallü-
cken erwartbar zu einer stärkeren Belastung 
der Bestandslehrkräfte führen. Wenn in der 
Folge vermehrt krankheitsbedingte Ausfälle 
zu verzeichnen sind, kann sich die Mangel-
lage weiter zuspitzen, mit der Folge, dass die 
Arbeitsbedingungen dort noch unattraktiver 
werden und die Rekrutierung neuer Lehr-
kräfte noch schwieriger wird.

Auch in den anderen hier betrachte-
ten Handlungsfeldern könnte sich die Situ-
ation weiter zuspitzen und Ungleichheiten 
zwischen den Schulformen verstärken. So ist 
nach einer Rechtsauffassung, die nicht zuletzt 
die Monitoringstelle am Deutschen Institut 
für Menschenrechte teilt, die UN-BRK hierzu-
lande keineswegs schon konsequent umge-
setzt (Kroworsch 2021, siehe auch Stein-
metz et al. 2021); in vielen Bundesländern 
existiert weiterhin ein substanzieller Förder-

schulsektor. Sollten mehr Bundesländer ent-
sprechenden Forderungen folgen und auf den 
Abbau segregierender Förderschulstrukturen 
hinarbeiten, worauf momentan freilich wenig 
hindeutet, wird der Anteil inklusiv zu beschu-
lender Schüler*innen an den nicht-gymnasi-
alen Schulen weiter steigen. Ferner machen 
sich im Zuge des Ukrainekrieges und der in 
den letzten Jahren sich wieder verstärkenden 
internationalen Fluchtbewegungen auch die 
Integrationsaufgaben an den nicht-gymnasi-
alen Schulen wieder stärker bemerkbar.

Als noch weit weniger Schüler*innen 
das Gymnasium besuchten, rekrutierten sich 
die nicht-gymnasialen Schulformen aus brei-
teren Bevölkerungsschichten, weshalb es hier 
in der Regel nicht zu einer Ballung von sozia-
len Problemlagen kam, wie sie in den 1990er 
und 2000er Jahren insbesondere für die 
Hauptschulen immer typischer wurde. Auch 
wurden „schwierige“ Schüler*innen vor der 
Ratifizierung der UN-BRK vielfach ins Para- 
llelsystem der Förderschulen überwiesen 
und dort größtenteils unter dem Label „lern-
behindert“ getrennt beschult, was für eine 
„Entlastung“ der nicht-gymnasialen Regel-
schulen sorgte. Schließlich war die Bundes-
republik ab den 1970er Jahren fast durchge-
hend in der Lage, genügend Lehrkräfte auszu-
bilden, um den Bedarf an allen Schulformen 

zu decken.  Inzwischen aber haben sich die 
sozialen Verhältnisse stark gewandelt und 
für die damit einhergehenden Herausforde-
rungen bleibt die Schulpolitik überzeugende 
Antworten bisher schuldig. Unverkennbar 
ist, dass sich die Lehr- und Lernbedingungen 
an vielen nicht-gymnasialen Schulen ungün-
stig entwickelt haben und sich die Situation 
dieser Schulen in den kommenden Jahren 
erwartbar noch weiter zuspitzen wird. Als 
Argument für ein gegliedertes Schulsystem 
wurde traditionell angeführt, dass von einer 
Gruppierung der Schüler*innen in „leistungs-
homogene“ Gruppen – die immer schon mit 
einer sozialen Homogenisierung einherging 
– alle Schüler*innen profitieren. Heute wür-
den wohl wenige Bildungsakteur*innen noch 
ernsthaft behaupten, dass von einer solchen 
leistungsmäßigen Homogenisierung auch die 
Schüler*innen am unteren Rand profitieren. 
Zuletzt hat eine Studie mit den Daten des 
nationalen Bildungspanels gezeigt, dass die 
Leistungsentwicklung in Mathematik und im 
Lesen auf dem Gymnasium günstiger ist als 
auf den anderen Sekundarschulformen (Traini 
et al. 2021). Dabei zeigte sich aber auch, dass 
dieser „Gymnasialeffekt“ ausschließlich auf 
die soziale und Leistungszusammensetzung 
der Gymnasien zurückzuführen ist und nicht 
auf andere Qualitätsaspekte, die man den 
Gymnasien zuschreiben mag. Andersherum 
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ist die ungünstigere Leistungsentwicklung 
an nicht-gymnasialen Schulformen auf eine 
ungünstigere soziale und Leistungszusam-
mensetzung dieser Schulen zurückzuführen.

Die deutsche Schullandschaft ist tief 
gespalten – daran haben die neuen inte- 
grierten Schulformen und der Trend hin zur 
Zweigliedrigkeit kaum etwas zu ändern ver-
mocht. Auf der einen Seite der Kluft steht eine 
zunehmende Zahl von nicht-gymnasialen 
Schulen, an denen sich trotz aller Reform- und 
Schulentwicklungsbemühungen wieder jene 
Probleme abzeichnen, mit denen ehedem 
die Hauptschulen zu kämpfen hatten. Auf der 
anderen Seite steht mit dem Gymnasium eine 
Schulform, in der sich weit überproportional 
Kinder der höheren sozialen Schichten befin-
den, in der es eine vergleichsweise gute Res-
sourcenausstattung gibt und von der man mit 
dem noch immer schlagkräftigen Argument 
einer meritokratischen Leistungsauslese die 
gesellschaftlichen Herausforderungen weit-
gehend fernhalten kann. 

Man könnte meinen, dass als logische 
Folge dieser (neuen) Ungleichheiten, Wider-
sprüche, Dysfunktionalitäten, vielleicht sogar 
Ungerechtigkeiten eine neue Debatte über 
die Notwendigkeit schulstruktureller Verän-
derungen zu erwarten ist. Dies ist aber bis-
her nicht der Fall. Stattdessen werden in vie-

len Bundesländern seit Jahren Programme 
für Schulen in sozial herausfordernder Lage 
umgesetzt. Ab dem Schuljahr 2024/25 ist nun 
das Startchancen-Programm von Bund und 
Ländern gestartet, welches sich vor allem an 
Grundschulen und nicht-gymnasiale Schulen 
richtet. Auch wenn mit diesem und anderen 
Länderprogrammen Schulen mit ungünstigen 
sozialen Voraussetzungen gestärkt werden 
sollen, bleiben die problematischen Struk-
turen, die dahinterstehen und die sich an den 
betreffenden Schulen manifestierenden Pro-
blemlagen maßgeblich mit erzeugen, weitge-
hend ausgeblendet. Der Grund dafür ist klar: 
Eine erneute Debatte über Schulstrukturen 
würde unweigerlich das Gymnasium in sei-
ner jetzigen Form in Frage stellen und unmit-
telbar jene Bevölkerungsgruppen mobilisie-
ren, die von den bestehenden Strukturen am 
stärksten profitieren und auch am ehesten in 
der Lage sind, für ihre Interessen einzutreten. 
Möchte man Bildungsgerechtigkeit im Sinne 
des vom Philosophen John Rawls (1979) for-
mulierten Differenzprinzips verstehen, dem-
zufolge Ungleichheiten nur zu akzeptieren 
sind, insoweit sie den am wenigsten Begüns- 
tigten den größten Vorteil bieten, verkehrt 
das deutsche Schulsystem diesen Grundsatz 
aktuell ins Gegenteil. Auf kurz oder lang wird 
sich die Schulpolitik mit der verhassten „Schul- 
strukturfrage“ wieder beschäftigen müssen.
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Bildungsgerechtigkeit braucht eine Schulstrukturreform
Bündnis-Stellungnahme

Marcel Helbig liefert gesellschaftliche und wissen-
schaftliche Begründungen für eine dringend not-
wendige Schulstrukturreform: die Überwindung 
der Auslese nach der Grundschulzeit (nach Jahrgang 
4 bzw. 6 in Berlin und Brandenburg) durch Umwand-
lung der unterschiedlichen „weiterführenden Schu-
len“ in eine gemeinsame, inklusiv und demokratisch 
ausgerichtete Schule. 

Wie das gehen soll und kann, machen viele inte-
grierte Schulen in Deutschland bereits vor. Ein 
besonders konsequentes Beispiel dafür sind die 
so genannten Langformschulen, die die Jahrgänge  
1 bis 10 oder sogar 1 bis 13 umfassen. Beispiel Ber-
lin: Seit 2008 wurden hier Grundschulen nach Klasse 
6 aufgebaut oder es haben sich Grundschulen mit 
nahegelegenen Hauptschulen, Realschulen oder 
Gesamtschulen zu EINER Schule von Jahrgang 1 – 
10 bzw. 13 verbunden. Sie haben ein gemeinsames 
Kollegium, eine gemeinsame Schulleitung mit ver-
schiedenen Stufenleitungen und –  wenn möglich 
– einen gemeinsamen Campus. Mehr als 20 die-
ser „Gemeinschaftsschulen“ gibt es inzwischen als 
staatliche Schulen in Berlin. Fast alle haben bereits 
eine Sekundarstufe II bis zum Abitur oder sind mit 
einem Oberstufenzentrum liiert. Sie realisieren 
ein binnendifferenzierendes Curriculum, sind kon-
sequent inklusiv ausgerichtet und haben die nor-
mierte, ungerechte Notengebung zum Teil bis in die 
Sekundarstufe hinein abgeschafft. Nach einer wis-

senschaftlich begleiteten Erprobungsphase sind sie 
inzwischen als Regelschulen im Berliner Schulge-
setz verankert. Es handelt sich um Schulen, in denen 
ALLE Kinder und Jugendlichen gemeinsam lernen, 
mit- und füreinander Demokratie lernen und leben. 
Besonders positiv stimmt: Diese Schulen sind nicht 
nur überaus nachgefragt bei Schüler*innen und 
Eltern, sondern ermöglichen hohe Leistungszu-
wächse und besonders gute Abschlüsse. Zwei der 
Berliner Langformschulen erhielten 2024 den Deut-
schen Schulpreis.

Vergleichbare Entwicklungen zu Langformschulen 
finden sich auch in Nordrhein-Westfalen. Dort ist in 
fünf „PRIMUS-Schulen“ das durchgängige gemein-
same Lernen von Klasse 1-10 in einem wissenschaft-
lich begleiteten Schulversuch erfolgreich erprobt 
und abgeschlossen worden.

Bezeichnenderweise hat sich kein Gymnasium 
bereit erklärt, sich in eine Gemeinschaftsschule 
oder PRIMUS-Schule umzuwandeln. Einflussreiche 
Lobbygruppen berufsständischer und politischer 
Art haben es bis heute verstanden, gymnasiale Privi-
legien zu erhalten. Die Schulform Gymnasium kann 
über Aufnahme- und Abschulungsverfahren Aus-
lese betreiben, die sich neben der Leistungsauslese 
auch als soziale Auslese erweist. Sie wird zudem von 
den Aufgaben der Inklusion und Integration weitge-
hend freigestellt. Damit werden alle anderen Schul-

arten, die unter schlechteren Rahmenbedingungen  
(s. den Beitrag von Helbig) alle Schüler*innen auf-
nehmen oder  nach Abschulungen „auffangen“  
müssen, in der politischen und gesellschaftlichen 
Wahrnehmung abgewertet. 

Auf der unteren Stufe der Wertigkeit der Schul-
formen rangiert die Förderschule, die strukturell 
Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen 
das Recht auf Bildung, den Erwerb von Abschlüssen 
und gesellschaftliche Teilhabe verwehrt.

Es gibt viele wissenschaftliche, politische, pädago-
gische, entwicklungspsychologische und kinder- 
rechtliche Argumente dafür, das Schulwesen inklu- 
siv zu gestalten. Zuletzt haben zum Beispiel der 
PISA-Chef Andreas Schleicher (OECD) und der 
internationale Bildungsforscher John Hattie die  
vergleichsweise schlechten Bildungserfolge in 
Deutschland immer wieder auch auf die ausle- 
sende Schulstruktur zurückgeführt. Im Septem- 
ber letzten Jahres hat der Bildungsökonom  
Ludger Wößmann (ifo-Institut) deutlich gemacht, 
wie stark die frühe Aufteilung auf verschiedene 
Schulformen das Bildungsziel Chancengleich-
heit geradezu verhindert. Zudem verbraucht die 
Aufrechterhaltung eines solch differenzierenden 
Schulsystems enorme Ressourcen, und das in 
einem ohnehin unterfinanzierten Bildungswesen. 
Ressourcen, die in einer anderen Schulstruktur 
ALLEN zugutekommen würden.  

Eine für alle - die inklusive Schule für die 
Demokratie 

Neben unserem Bündnis fordern bundesweit Schü-
ler- und Elternorganisationen,  Bildungs -Initiativen, 
Erziehungswissenschaftler*innen, Bürgerforen und 
sogar Wirtschaftsvertreter *innen, mit einer grund-
legenden Schulreform die undemokratische soziale 
Auslese zu überwinden und die Transformation zu 
einer gemeinsamen, inklusiven Schule für alle zu 
erreichen. 

Eine wirksame und gelingende Umsetzung haben 
uns die erfolgreichen Entwicklungen und Schul-
versuche in einzelnen Bundesländern gezeigt. Die 
deutsche Bildungspolitik hat kein Erkenntnis-, son-
dern ein Handlungsproblem.

Die Schule für alle als Praxis  
des Miteinanders  
„Die Erfahrungen der Schüler*innen legen es um 
ein weiteres nahe, die feste Trennung nach der 
vierten Klasse grundsätzlich in Frage zu stellen. 
(…) Als wissenschaftliche Begleitung können wir 
mit den Schüler* innen zeigen, wie die Verbindung 
zwischen äußerer Strukturreform und innerer 
Schulreform zu der Erfahrung von Bildungserfolg 
beiträgt, die nicht auf der Idee des Gegeneinan- 
ders, sondern auf der Praxis eines Miteinanders 
basiert.“  
Aus dem Abschlussbericht zum PRIMUS-Schulversuchs
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Bündnis „Eine für alle –  
Die inklusive Schule für die Demokratie“
AHS e.V.: Aktion Humane Schule, gegründet 
1974, setzt sich dafür ein, dass unsere Kinder 
frei von Druck und Ängsten lernen können. 
Die AHS fordert eine Schule, in der kein Kind 
ausgegrenzt oder aussortiert wird. Nur hier 
kann wirklich inklusiv gearbeitet werden, 
kann es demokratisch und human zugehen. 
www.aktion-humane-schule.de
 
GGG: Gemeinnützige Gesellschaft Gesamt-
schule - Verband für Schulen des gemein-
samen Lernens e.V.,  
1969 gegründet, zählen neben den Einzel-
mitgliedern über 750 Mitgliedsschulen dazu. 
Sie nennen sich Gesamt-, Ober-, Sekundar-, 
Gemeinschafts- und Stadtteilschulen. 
Die GGG  fordert, alle Schulen in der Sekun-
darstufe unter Einbeziehung des Gymnasiums 
zu „einer Schule für alle“ weiter zu entwickeln. 
www.ggg-web.de

GEW: Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft, als Bildungsgewerkschaft im Deut-
schen Gewerkschaftsbund (DGB) organisiert 
die GEW fast 280.000 Frauen und Männer, 
die in pädagogischen und wissenschaftlichen 
Berufen arbeiten: in Schulen, Kindertages-
stätten, Hochschulen und Weiterbildungsein-
richtungen. Sie setzt sich für gute Arbeitsbe-
dingungen und den Ausbau eines inklusiven 
und demokratischen Bildungswesens ein. 
www.gew.de

Grundschulverband e.V.: Als Fachverband für 
kind- und zeitgemäße Grundschulpädagogik, 
1969 gegründet, engagiert sich der GSV in 
drei Arbeitsfeldern: Schulpraxis, Forschung, 
Schulpolitik. Er setzt sich insbesondere für die 
Bildungsansprüche von Grundschulkindern 
ein. Die Grundschule muss Grundstufe einer 
für „alle gemeinsamen Schule“ für die Dauer 
der Pflichtschulzeit werden. 
www.grundschulverband.de
 
NRW-Bündnis Eine Schule für alle: 
Das Bündnis, im Mai 2007 gegründet, ist 
eine unbürokratische Vereinigung in Nord- 
rhein-Westfalen von Einzelpersonen, Initiati-
ven und vielen Organisationen, die sich für 
Eine Schule für Alle von Klasse 1 bis 10 ein-
setzen, in der alle SchülerInnen gemeinsam 
mit- und voneinander lernen können. 
www.nrw-eineschule.de

PogA e.V.: Politik gegen Aussonderung – 
Koalition für Integration und Inklusion. 
Der Verein wurde 2007 aus dem Kreis der 
Integrations-/Inklusionsforscherinnen und 
– forscher in deutschsprachigen Ländern ge- 
gründet. Der Name des Vereins ist Programm: 
Es geht um eine Politik, die den gesellschaft-
lichen Ausschluss von Menschen überwindet 
und inklusive Lebensbedingungen für alle 
schafft. 
www.politik-gegen-aussonderung.net 
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Eine für alle – 
Die inklusive Schule für die Demokratie

In unregelmäßigen Abständen werden in die-
ser Schriftenreihe Vorträge, Informationen 
und Positionen im Zusammenhang des Bun-
deskongresses „Eine für alle – Die inklusive 
Schule für die Demokratie“ vom September 
2016 veröffentlicht. 
Damit soll der gesellschaftliche Diskurs zu 
einem inklusiven, demokratischen Bildungs-
wesen gestärkt und entsprechendes Handeln 
unterstützt werden.  

In der Schriftenreihe erschienen:
Heft 1/2017 
Vernor Muñoz: Deutschland auf dem  
Prüfstand des Menschenrechts auf Bildung 
Heft 2/2017
Dr. Reinald Eichholz: Blick nach vorn: 
Menschenrechte bleiben der Maßstab!
Heft 3/2018 
Justin J.W. Powell:  
Chancen und Barrieren Inklusiver Bildung  
im Vergleich: Lernen von Anderen
Heft 4/2018
Dr. Sigrid Arnade: Die inklusive Gesellschaft  
–  ein Gewinn für alle
Heft 5/2019
Dr. Brigitte Schumann: Das verweigerte  
Recht auf inklusive Bildung
Heft 6/2020

Dr. Peter Schmidt: Wie ich als Autist  
die Schulzeit (üb)erlebt habe

S C H R I F T E N R E I H E 
              „Eine für alle“

Heft 7/2021
Marianne Demmer:  
1920 – 2020 Schulreform in Deutschland
Eine (un)endliche Geschichte?!

Heft 8/2023 
Volker Igstadt und Eva-Maria Thoms:
Inklusion – Bildungspolitik missbraucht  
Elternwahlrecht

Heft 9/2024 
Hans Wocken:
Das Märchen von der Inklusion  
– am Beispiel des Landes Bayern


